
Vorwort
Die Bürger der DDR sehen im Recht, das sie selbst 
mitgestaltet haben, ein Mittel für den zuverlässigen 
Schutz ihrer Interessen und Freiheiten, zur Regelung 
ihrer alltäglichen Lebensverhältnisse auf sozialisti
sche Weise. Ein solches Verhältnis zu Recht und Ju
stiz ist nicht immer selbstverständlich gewesen. 
Rechtsfremdheit, ja sogar Rechtsfeindlichkeit und 
Mißtrauen gegenüber dem Juristen als einem 
„Rechtsverdreher“ - das war jahrhundertelang die 
Haltung des Volkes in dieser Frage. Sie erwuchs aus 
den Erfahrungen der Volksmassen in den antagoni
stischen Klassengesellschaften. In den bürgerlichen 
Revolutionen kämpften sie für Demokratie, gleiche 
Rechte aller und Gerechtigkeit, kamen sie jedoch 
mit diesem Recht in Berührung, so wirkte sich das 
meist nachteilig auf ihr Dasein aus. Demokratie, 
Recht und Gerechtigkeit waren nur für die Wenigen, 
für die Besitzenden da.
Vom Fatalismus der Menschen diesem Zustand ge
genüber künden viele alte Rechtssprichwörter: „Ge
walt geht vor Recht“, „Wo Gewalt Herr ist, da ist 
Gerechtigkeit Knecht“, „Es genügt nicht, Recht zu 
haben, man muß es auch bekommen“. Balzac faßt in 
seinem „Gesetzbuch für anständige Menschen“ die 
Situation in der bürgerlichen Klassengesellschaft so 
zusammen: „Von allen Waren dieser niedrigen Welt 
ist die Gerechtigkeit unbestritten die teuerste.“ Zu 
allen Zeiten aber auch sorgten fortschrittliche Den
ker dafür, daß der Glaube an den endlichen Sieg der 
Gerechtigkeit, an gleiches Recht für alle im Volk le
bendig blieb. „Wir brauchen den Glauben an die Ge
rechtigkeit, damit uns der Mut nicht fehlt, uns für die 
Erringung derselben zu opfern“, sagte der utopische 
Sozialist Wilhelm Weitling.
Dort, wo es dem werktätigen Volk gelungen ist, 
seine Macht zu errichten, ändert sich auch das Ver
hältnis der Bürger zum Recht. Indem sie die neue 
Gesellschaft selbst gestalten, entwickelt sich ihr 
neues Rechtsbewußtsein, haben sie teil an der Schaf
fung des Rechts und setzen sich aktiv für dessen Ver
wirklichung ein. Das wird auch in unserem Lande 
deutlich. Das Interesse der Bürger an Rechtsfragen 
und die Tatsache, daß sie ihre Beziehungen in Über
einstimmung mit dem sozialistischen Recht gestalten 
und Konflikte weitgehend eigenverantwortlich lö
sen, zeigt ihr Engagement für die gesellschaftlichen 
Ziele, zu deren Verwirklichung der sozialistische 
Staat das Recht als Instrument einsetzt.
Es war die Erkenntnis Lenins, daß es im Sozialismus 
die Bewußtheit der Massen ist, die den Staat stark 
macht; in den sozialistischen Gesetzen sah er „In
struktionen, die die Massen zum praktischen Han
deln aufrufen“. Davon ausgehend war die Rechtspo
litik der SED stets darauf gerichtet, das Rechtsbe
wußtsein der Bürger zu entwickeln, einfache, über
schaubare, dem Bürger zugängliche Gesetzeswerke

zu schaffen und schrittweise ein sozialistisches 
Rechtssystem zu gestalten.
Im Jahre 1974 faßte das Politbüro des Zentralkomi
tees der SED den Beschluß „Die nächsten Aufgaben 
zur Erläuterung des sozialistischen Rechts sowie zur 
Festigung und weiteren Entwicklung des Rechtsbe
wußtseins der Werktätigen“. Der Staatsverlag der 
DDR verstand das als Aufgabe, auf diesem Gebiet 
mehr zu tun und die Verwirklichung des Beschlusses 
mit entsprechender Rechtsliteratur zu unterstützen. 
Heute hat das Arbeitsgesetzbuch eine Auflage von 
3,34 Millionen Exemplaren erreicht. Das Zivilge
setzbuch als die neben dem Arbeitsgesetzbuch und 
dem Familiengesetzbuch wichtigste Grundlage der 
Rechtsbeziehungen der Bürger, am 1. Januar 1976 in 
Kraft getreten, erschien bisher in einer Auflage von 
2,25 Millionen Exemplaren. Die vom Verlag in Zu
sammenarbeit mit der URANIA herausgegebene 
Schriftenreihe „Recht in unserer Zeit“ fand zustim
mende Aufnahme bei den Lesern und ist weit ver
breitet.
Dem Wunsch, der in Zuschriften, aber auch auf Le
serforen immer wieder an uns herangetragen wurde, 
ein Kompendium herauszugeben, in dem die wich
tigsten, den Bürger interessierenden Rechtsvor
schriften erläutert würden, kam der Verlag mit der 
Herausgabe des „Rechtshandbuchs für den Bürger“ 
nach, das mit seinen zwei Auflagen viele Leser fand. 
Immer wieder aber erreichten uns Anregungen und 
Wünsche, den Kreis der zusammenhängend in einem 
Werk behandelten Rechtsfragen zu erweitern. Das 
nun vorliegende Rechtslexikon erlaubt es, solchen 
Bedürfnissen besser zu entsprechen. Es verfolgt das 
Ziel, insbesondere den Bürger interessierende 
Rechtsfragen unter konkreten rechtlichen Begriffen 
zu erläutern. Dabei wurden auch einige Begriffe auf
genommen, die zwar für unser Rechtssystem keine 
Bedeutung mehr haben, aber im Rechtsalltag noch 
in Gebrauch sind.
Bei der Auswahl der Stichwörter berieten wir uns mit 
künftigen Nutzern, um ihre Erwartungen an ein sol
ches Werk zu berücksichtigen. Wie das Rechtshand
buch will auch das Rechtslexikon den Leser nicht 
zum Juristen machen. Es wird vor allem der Vielzahl 
derjenigen Bürger bei der Beurteilung rechtlicher 
Sachverhalte oder der Lösung von Rechtsfragen hel
fen, die als Abgeordnete, Schöffen, Mitglieder von 
Konflikt- oder Schiedskommissionen, Gewerk
schaftsfunktionäre, in der Bewegung für Ordnung, 
Sicherheit und Disziplin, als Helfer der Volkspolizei, 
Mitglieder der Kommissionen der ABI und in El
ternvertretungen, im Betrieb oder in der Hausge
meinschaft mit solchen Fragen konfrontiert werden. 
An der Ausarbeitung des Rechtslexikons waren Ju
stizpraktiker sowie namhafte Staats- und Rechtswis
senschaftler beteiligt. Das Bemühen des Verlages 
ging dahin, möglichst verständliche Ausdrucksfor
men zu wählen und zusammenhängende Rechtsfra
gen - unabhängig von Rechtszweigen - auch zu
sammenhängend zu behandeln. Manche vielschichti
gen Rechtsprobleme allerdings konnten nicht in al
len Details behandelt werden, eine Beschränkung 
auf das Wichtigste war geboten. Der Leser möge uns
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